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Weihnachtsgrußwort 2024
von Landrat Alexander Tritthart

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

Weihnachten, das Fest der Nächstenliebe, erinnert uns daran, wie 
wichtig, respektvolles Miteinander und Zusammenhalt in Familie und 
Gemeinschaft sind.

Mein Dank gilt allen, die sich in Familie und Beruf, in Vereinen und Ver-
bänden und im Ehrenamt für das Wohl anderer einsetzen. Als Landrat 
begegnet mir das unschätzbar wertvolle Engagement vieler Menschen 
in allen Bereichen der Gesellschaft und dafür bin ich sehr dankbar. Ich 
blicke auch aus diesem Grund, trotz aller politischen und wirtschaftli-
chen Herausforderungen, zuversichtlich auf das kommende Jahr. 

Zusammen mit allen Verantwortlichen werden wir die strukturellen 
Aufgaben im Landkreis anpacken. Unser Landkreis wird auch weiter-
hin ein attraktiver Ort zum Leben und Arbeiten für alle Generationen 
bleiben.  Dies wird sehr maßgeblich von der Arbeit der Kreisrätinnen 
und Kreisräte und der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Land-
kreis unterstützt, wofür ich mich bereits an dieser Stelle ausdrücklich 
bedanke. 

Herausragende zukunftsweisende Akzente werden neben der Erwei-
terung des Gymnasiums in Höchstadt a. d. Aisch mit dem Neubau des 
Emil-von-Behring-Gymnasiums in Spardorf gesetzt, der größten Bau-
maßnahme in der Geschichte des Landkreises.  Auch der berufliche 
Bildungsbereich wird mit dem Ausbau des Beruflichen Schulzentrums 
in Herzogenaurach weiter gestärkt. Ergänzt werden diese Investitionen 
durch die Initiative des Landkreises zur Gründung eines Technologie-
transferzentrums. Der Ausbau der schulischen Infrastruktur geschieht 
im Umfeld eines starken ÖPNV-Angebots, das eine nachhaltige Mobili-
tät im gesamten Landkreis ermöglicht. Ebenso wurden für den Brand- 
und Katastrophenschutz die notwendigen Weichen für die Zukunft 
gestellt.  Gerade auch in diesem Bereich, sowie im Rettungsdienst, gilt 
der Dank und Respekt den unzähligen Ehrenamtlichen, die wichtige 
und unverzichtbare Hilfe leisten. 

Das Kreiskrankenhaus St. Anna in Höchstadt a. d. Aisch sorgt mit seiner 
Kooperation mit der Universitätsklinik Erlangen für eine wohnortnahe 
Gesundheitsversorgung.  Im Pflegestützpunkt können Angehörige für 
den Bereich Pflege Hilfe erfahren. 

Für Vieles sind bereits die Weichen gestellt.  Ich bitte Sie jedoch alle, 
auch im kommenden Jahr, zu einem harmonischen Zusammenleben 
beizutragen, das von Verständnis und Rücksicht geprägt ist. So kann 
Nächstenliebe im Landkreis das ganze Jahr gelebt werden. 

Ich wünsche Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues 
Jahr! 

Ihr

Alexander Tritthart
Landrat

Landratsamt am 27.12.2024 geschlossen

Das Landratsamt einschließlich Gesundheitsamt in Erlangen (Nägels-
bachstraße 1) sowie die Dienststelle in Höchstadt (Schloßberg 10) sind 
am Freitag, 27. Dezember 2024, geschlossen. Bürgerinnen und Bürger 
mögen dies bitte bei ihrer Terminplanung beachten.

Hinweis der Abfallwirtschaft
Abfuhrtermine verschieben sich über Weihachten und 
Wertstoffhöfe sind am 24. und 31. Dezember geschlossen

Aufgrund der Weihnachtsfeiertage verschieben sich die Abfuhrtermine 
der Restmüll- und Biotonnenleerung im Landkreis. Die Restmüll- und 
Biotonnenleerungen der Touren 2, 4 und 6 werden vorgezogen: Tour 
2 findet bereits am Samstag, 21. Dezember statt. Bei Tour 4 wird schon 
am Montag, 23. Dezember geleert. Tour 6 wird auf Dienstag, 24. De-
zember vorgezogen. Bei den Touren 8 und 10 wird nachgeleert. Die 
Leerung erfolgt bei Tour 8 am 27. und bei Tour 10 am 28. Dezember. 
Papiertonne und Gelber Sack werden zu den in den Abfuhrplänen 
genannten Terminen geleert bzw. abgeholt. Die Tonnen und Gelben 
Säcke sollten bereits ab 6 Uhr bereitstehen, da nicht sichergestellt ist, 
dass die Leerung zu den üblichen Zeiten erfolgt. 

Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe 
Die landkreiseigenen Wertstoffhöfe in Eckental, Baiersdorf und Utten-
reuth sowie die Wertstoffhöfe des Zweckverbandes Abfallwirtschaft 
in Herzogenaurach und Medbach sind am 24.12. und am 31.12.2024 
ganztägig geschlossen. Die Umladestation Erlangen ist am 24.12. und 
31.12. von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr geöffnet.
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Allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 1)

des Landkreises Erlangen-Höchstadt
über die Festsetzung des Deutschlandtickets 

einschließlich Ermäßigungsticket als Höchsttarif im 
Kalenderjahr 2025

vom 13.12.2024

Der Landkreis Erlangen-Höchstadt erlässt die nachfolgende allgemeine 
Vorschrift als Satzung.

Hintergrund

Zur Fortführung des Deutschlandtickets haben Bund und Länder im 
Rahmen von Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausga-
ben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem 
Deutschlandticket im Jahr 2025 aus Bundes- und Landesmitteln vom 
7. Oktober 2024 (im Folgenden: Muster-Richtlinien Deutschlandticket 
2025) Maßstäbe zur einheitlichen Ermittlung des mit der Einführung 
des Deutschlandtickets verbundenen Ausgleichs abgestimmt. Die 
Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2025 basieren auf den Muster-
Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im ÖPNV im 
Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2024.

Die Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2025 regeln die Ausreichung 
der Finanzmittel durch die Länder an die Aufgabenträger und Aufga-
benträgerorganisationen des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) 
sowie des allgemeinen öffentlichen Personennahverkehrs (allgemeiner 
ÖPNV). Die Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2025 waren von den 
Ländern jeweils noch an die konkreten Verhältnisse vor Ort anzupassen 
und umzusetzen. Im Freistaat Bayern erfolgte dies im Rahmen von 
Richtlinien des Freistaates Bayern zur Umsetzung der Vorgaben der 
Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2025 (im Folgenden: Richtlinien 
Bayern 2025; Anlage 3). Die wesentlichen Teile der bundesweit 
abgestimmten und durch die Verkehrsministerkonferenz bestätigten 
Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2025 sind verbindlich und bun-
desweit einheitlich umzusetzen.

Den Aufgabenträgern obliegt es, auf dieser Basis den Ausgleich der 
Auswirkungen des Deutschlandtickets im Verhältnis zu den Verkehrs-
unternehmen des SPNV und des allgemeinen ÖPNV nach Maßgabe 
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 im Rahmen öffentlicher Dienstleis-
tungsaufträge oder allgemeiner Vorschriften zu regeln.

Um die Umsetzung des Deutschlandtickets im allgemeinen ÖPNV in 
seinem Zuständigkeitsgebiet zum 1. Januar 2025 sowie eine rechts-
konforme Finanzierung hierfür zu gewährleisten, erlässt der Landkreis 
Erlangen-Höchstadt eine allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 in Form einer Satzung. 
Die allgemeine Vorschrift regelt rechtsverbindlich die gemeinwirt-
schaftliche Verpflichtung der im Zuständigkeitsgebiet des Landkreises 
Erlangen-Höchstadt tätigen Verkehrsunternehmen des allgemeinen 
ÖPNV zur Anerkennung des Deutschlandtickets sowie im Gegenzug 
einen Ausgleich der hierdurch entstehenden finanziellen Nachteile. 
Hierdurch werden die Vorgaben zum Deutschlandticket bezogen auf 
das Zuständigkeitsgebiet des Landkreises Erlangen-Höchstadt im Ka-
lenderjahr 2025 umgesetzt.

Die verpflichtende Teilnahme und konkrete Umsetzung der Einnah-
meaufteilung zum Deutschlandticket ist in Nr. 2.2 und in Anlage 2 
dieser allgemeinen Vorschrift verankert. Da die Ausgleichsermittlung 
grundsätzlich nach dem Umsatz-Umsatz-Vergleich erfolgt, ist die 
Einnahmeaufteilung wesentlich für die Ausgleichsermittlung und somit 
auch Regelungsinhalt dieser allgemeinen Vorschrift. Rahmenbedin-
gungen für die Einnahmeaufteilung im Freistaat Bayern sind die bun-
desweiten Vorgaben der Verkehrsministerkonferenz beziehungsweise 
der von dieser bestimmten Gremien.

Im Freistaat Bayern wurde zusätzlich das Ermäßigungsticket zum 
Deutschlandticket für Auszubildende, Studierende und Freiwilligen-
dienstleistende eingeführt (Ermäßigungsticket). Beim Ermäßigungsti-
cket handelt es sich um ein für die Bezugsberechtigten vergünstigtes 
Deutschlandticket. Die zusätzliche Ermäßigung wird vom Freistaat Bay-
ern finanziert. Entsprechende Regelungen sind in dieser allgemeinen 
Vorschrift sowie in Anlage 1 enthalten und in den Richtlinien Bayern 
2025 geregelt. 

Zu berücksichtigen ist, dass der allgemeine ÖPNV im Freistaat Bayern 
zu einem Teil über öffentliche Dienstleistungsaufträge gewährleistet 
wird. Diese öffentlichen Dienstleistungsaufträge enthalten jeweils 
unterschiedlich ausgestaltete gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen 
in Form von Tarifvorgaben sowie Ausgleichsregelungen hierfür. Die 
allgemeine Vorschrift regelt daher einen grundsätzlichen Vorrang 
der öffentlichen Dienstleistungsaufträge. Sie regelt eine gemeinwirt-
schaftliche Verpflichtung zur Anerkennung des Deutschlandtickets 
nur insoweit, wie der jeweilige öffentliche Dienstleistungsauftrag eine 
entsprechende Verpflichtung einschließlich Ausgleichsleistungen hier-
für nicht enthält. Die Umsetzung der Tarifanerkennung im Einzelnen, 
die Ermittlung und Abwicklung der Ausgleichsleistungen sowie der 
erforderlichen Nachweisführung hierfür erfolgt sodann auf Grundlage 
des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags unter vollständiger 
Beachtung der Regelungen der allgemeinen Vorschrift. Hierfür sind bei 
Bedarf Anpassungen der zugrundeliegenden öffentlichen Dienstleis-
tungsaufträge in Form von Ergänzungsvereinbarungen zu treffen.

Die in der allgemeinen Vorschrift geregelte Bereitstellung von Daten 
durch die Verkehrsunternehmen stellt sicher, dass – entsprechend den 
unterschiedlichen Rahmenbedingungen und Einnahmeaufteilungs-
regelungen in den Verbünden und für sonstige Gemeinschaftstarife 
– durch die Verkehrsunternehmen jeweils alle Daten zur Verfügung 
gestellt werden, die für die Zwecke der Ermittlung der Ausgleichs-
leistungen und des Ausschlusses einer Überkompensation gemäß 
den Regelungen des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
erforderlich sind. Diese Daten werden ausschließlich für die genannten 
Zwecke verwendet.

Die für die Einbeziehung der vormaligen Ausgleichszahlungen auf der 
Grundlage von § 45a PBefG (Bestandssicherungsleistungen) zu ergän-
zenden Punkte sind in Nr. 4.1.2 angesprochen. Ausgleichsleistungen 
nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift werden jedoch nicht 
gewährt. Die Bestandssicherung für bestehende Verkehre erfolgt über 
öffentliche Dienstleistungsaufträge.

Satzung

1. Rechtsgrundlagen

 Auf Grundlage von § 8 Absatz 3 und § 8a Absatz 1 Sätze 2 
und 3 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG), Artikel 8 
Absätze 1 und 3 des Gesetzes über den öffentlichen Perso-
nennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG in der zum 1. Januar 
2025 geltenden Fassung), Art. 17 LKrO sowie Artikel 3 Ab-
satz 2 in Verbindung mit Art. 2 Buchstabe l) der Verordnung 
(EG) Nr. 1370/2007 erlässt der Landkreis Erlangen-Höchstadt 
die nachfolgende allgemeine Vorschrift zur Festsetzung des 
Deutschlandtickets als Höchsttarif im allgemeinen öffentlichen 
Personennahverkehr (allgemeiner ÖPNV) und zur Gewährung 
von Ausgleichsleistungen für finanzielle Nachteile im Zusam-
menhang mit der Beförderung von Fahrgästen mit einem 
Deutschlandticket im Kalenderjahr 2025.

2.	 Gemeinwirtschaftliche	Verpflichtung	

2.1 Alle Verkehrsunternehmen, die im Geltungsbereich dieser allge-
meinen Vorschrift (dazu Nr. 2.4) öffentliche Personenverkehrs-
dienste des allgemeinen ÖPNV erbringen, sind verpflichtet, 
während der Laufzeit dieser allgemeinen Vorschrift (dazu Nr. 8) 
das Deutschlandticket im Sinne des § 9 Absatz 1 des Regionali-
sierungsgesetzes (RegG) als Höchsttarif gemäß Artikel 3 Absatz 
2 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gemäß den Vorgaben dieser 
allgemeinen Vorschrift entsprechend Nr. 2.2 anzuerkennen (im 
Folgenden Tarifanerkennung oder Tarifanerkennungspflicht). 

2.2 Die Tarifanerkennung im Sinne von Nr. 2.1 beinhaltet die Beför-
derung von Fahrgästen mit einem gültigen Deutschlandticket 
zu den bundesweit einheitlich geltenden Tarifbedingungen 

2

1) VERORDNUNG (EG) Nr. 1370/2007 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene 
und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) 
Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315/1) in der Fassung der Verordnung (EU) 2016/2338 
DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 14. Dezember 2016 zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 hinsichtlich der Öffnung des Marktes 
für inländische Schienenpersonenverkehrsdienste (ABl. L 354/22).



gemäß den Tarifbestimmungen Deutschlandticket in der je-
weils geltenden Fassung (https://www.bauen.bayern.de//min/
verkehrsministerkonferenz/index.php), ohne dass den Fahrgäs-
ten hierfür zusätzliche Kosten entstehen. Die Anerkennung des 
Deutschlandtickets verpflichtet das Verkehrsunternehmen nicht 
zum Vertrieb; bezüglich des Vertriebs gelten die entsprechen-
den Regelungen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungs-
auftrags einschließlich etwaiger Ergänzungen oder Nachträge 
(im Folgenden: öffentlicher Dienstleistungsauftrag) zwischen 
dem Verkehrsunternehmen und der jeweils zuständigen Be-
hörde. Die Verkehrsunternehmen sind im Zusammenhang mit 
der Anerkennung des Deutschlandtickets zudem berechtigt 
und verpflichtet, an der Einnahmeaufteilung für das Deutsch-
landticket (vergleiche Beschlussfassung für ein bundesweites 
Clearingverfahren zur Zuscheidung der Einnahmen aus dem 
Deutschlandticket auf Basis des Leipziger Modellansatzes in 
der jeweils geltenden Fassung (https://www.bauen.bayern.
de//min/verkehrsministerkonferenz/index.php) ) teilzunehmen. 
Die Ausgestaltung der Stufe 2 der Einnahmeaufteilung nach 
dem Leipziger Modell im Freistaat Bayern erfolgt entsprechend 
den Vorgaben in Anlage 2. Der Zeitpunkt, zu dem Stufe 2 in 
Kraft tritt und Stufe 1 ablöst, erfolgt durch eine Beschlussfas-
sung der Verkehrsministerkonferenz und wird auf der Website 
der Verkehrsministerkonferenz (https://www.bauen.bayern.
de//min/verkehrsministerkonferenz/index.php) veröffentlicht. 
Entsprechend sind die hierfür jeweils erforderlichen Daten 
bereitzustellen, bestehende Einnahmenansprüche vollumfäng-
lich geltend zu machen und gegebenenfalls diese Ansprüche 
überschießende Einnahmen abzugeben. Wenn durch die 
Fahrgeldzuscheidungen aus dem Deutschlandticket kein Nach-
teilsausgleich in Anspruch genommen werden muss, ist der 
den Soll-Einnahmewert 2025 übersteigende Betrag entspre-
chend den Vorgaben eines unter Beteiligung der Betroffenen 
festzulegenden Systems zu verteilen. Konkretisierungen und 
ausführende Bestimmungen zum Leipziger Modellansatz und 
der Einnahmeaufteilung sind entsprechend zu beachten. Die 
Verkehrsunternehmen sind zudem verpflichtet, wenn und so-
weit im Zusammenhang mit der Tarifanerkennung erforderlich, 
Tarifgenehmigungsanträge für das Deutschlandticket selbst zu 
stellen oder bei entsprechenden Tarifanträgen Dritter mitzuwir-
ken und keine Einwände hiergegen vorzubringen. Sie haben in 
dem möglichen und erforderlichen Umfang an der einheitlichen 
Umsetzung des Deutschlandtickets mitzuwirken. Im Hinblick 
auf die Kontrolle des Deutschlandtickets gelten vorrangig die 
Vorgaben des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags; 
die Umsetzung der bundesweit abgestimmten Kontrollmerk-
male ist technisch unter Einsatz entsprechender Kontrollgeräte 
zu gewährleisten; die bundesweit abgestimmten Eckpunkte 
zur Kontrolle des Deutschlandtickets sind einzuhalten. 

2.3 Die Tarifanerkennungspflicht im Sinne von Nr. 2.1 beinhaltet 
zudem die Beförderung von Studierenden, Auszubildenden 
und Freiwilligendienstleistenden mit einem gültigen ermäßigten 
Deutschlandticket (Ermäßigungsticket) gemäß Anlage 1. Die 
Verkehrsunternehmen sind im Hinblick auf die Anerkennung 
des Ermäßigungstickets zudem berechtigt und verpflichtet, bei 
der bundesweiten Einnahmeaufteilung wie folgt vorzugehen: 
Das Ermäßigungsticket ist bei der bundesweiten Einnahmeauf-
teilung mit dem regulären Preis des Deutschlandtickets ohne 
die ergänzende Ermäßigung in Bayern anzusetzen. 

2.4 Der Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift erstreckt 
sich geografisch auf das gesamte Gebiet, für das der Landkreis 
Erlangen-Höchstadt, unter Berücksichtigung von bestehenden 
Vereinbarungen oder Beauftragungen zur Wahrnehmung von 
Aufgaben oder zur Übertragung von Zuständigkeiten oder Be-
fugnissen mit benachbarten zuständigen Behörden, die Befug-
nis als zuständige Behörde im Sinne des Artikel 2 Buchstabe b) 
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 für den allgemeinen ÖPNV 
innehat. 

3. Vorrangige Regelungen öffentlicher Dienstleistungsauf-
träge; Abschluss von Umsetzungsvereinbarungen

3.1 Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste im allgemeinen 
öffentlichen Personenverkehr auf Grundlage öffentlicher 

Dienstleistungsaufträge erbracht werden (gemeinwirtschaftli-
che Verkehrsdienste), gelten die Regelungen dieses öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags einschließlich etwaiger Ergänzungen 
oder Nachträge im Grundsatz vorrangig vor den Regelungen 
dieser allgemeinen Vorschrift. Dies gilt in Bezug auf die Pflicht 
zur Tarifanerkennung nur insoweit, wie der jeweilige öffentliche 
Dienstleistungsauftrag eine entsprechende Pflicht zur Aner-
kennung des Deutschlandtickets enthält; im Übrigen ergibt 
sich die Tarifanerkennungspflicht einschließlich der hierfür zu 
gewährenden Ausgleichsleistungen aus dieser allgemeinen 
Vorschrift. Die Umsetzung der Tarifanerkennung im Einzelnen, 
die Ermittlung und Abwicklung der Ausgleichsleistungen sowie 
der erforderlichen Nachweisführung hierfür erfolgt auf Grund-
lage des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags unter 
vollständiger Beachtung der Regelungen dieser allgemeinen 
Vorschrift.

3.2 Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste eigenwirtschaftlich 
erbracht werden, können zur Umsetzung dieser allgemeinen 
Vorschrift, soweit erforderlich, Umsetzungsvereinbarungen 
zwischen dem jeweiligen Verkehrsunternehmen und dem 
Landkreis Erlangen-Höchstadt abgeschlossen werden. In der 
Umsetzungsvereinbarung kann insbesondere die konkrete Ab-
wicklung der Ausgleichsleistungen sowie der Nachweisführung 
nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift geregelt werden. 
Die Umsetzungsvereinbarung begründet keine eigenständigen 
Tarifanerkennungspflichten oder Ausgleichsansprüche. 

4. Ausgleichsleistungen

4.1 Die Verkehrsunternehmen erhalten nach Maßgabe dieser allge-
meinen Vorschrift Ausgleichsleistungen für die ihnen durch die 
Anerkennung des Deutschlandtickets entstehenden finanziel-
len Nachteile. Die finanziellen Nachteile ergeben sich dabei aus 
einer Gegenüberstellung der Situation mit Anerkennung des 
Deutschlandtickets (Mit-Fall) und der Situation mit Anwendung 
der bis dahin geltenden Tarife (Ohne-Fall) unter Berücksichti-
gung sämtlicher hiermit jeweils verbundenen positiven und ne-
gativen Effekte. Bei der Gegenüberstellung sind die nachfolgen-
den Grundsätze zu beachten; die Einzelheiten sind bei Bedarf 
im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags 
oder einer Umsetzungsvereinbarung auf dieser Basis zu regeln.

4.1.1 In Bezug auf die Fahrgeldeinnahmen ist entsprechend Nr. 4.3 
der Richtlinien Bayern 2025 (Anlage 3) für die Laufzeit dieser 
allgemeinen Vorschrift (Nr. 8) wie folgt vorzugehen:

 - Anzusetzen ist für jeden Tarifbereich (Verbundtarife, Über-
gangstarife, landesweite Tarife, Haustarife) die Differenz 
zwischen den um die jeweiligen Tarifanpassungen auf das 
Kalenderjahr 2025 hochgerechneten tatsächlichen Fahrgeld-
einnahmen der Monate Januar 2019 bis Dezember 2019 
(Ohne-Fall) und den tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der je-
weiligen Monate des Kalenderjahres 2025 (Mit-Fall) entspre-
chend Nrn. 4.3.1.1 und 4.3.1.2 der Richtlinien Bayern 2025. 
Für das Ermäßigungsticket sind bei der Ermittlung der Fahr-
geldeinnahmen die regulären Einnahmen aus dem Deutsch-
landticket ohne ergänzende Ermäßigung anzusetzen. Die 
Einnahmen aus erhöhten Beförderungsentgelten sind nicht 
zu berücksichtigen. Maßgeblich sind insoweit jeweils die ge-
mäß der zugrundeliegenden Einnahmeaufteilungen zuge-
schiedenen Fahrgeldeinnahmen als Netto-Einnahmen (ohne 
Umsatzsteuer).

 - Im Mit- und im Ohne-Fall sind jeweils die Ausgleichsansprü-
che nach den §§ 228 ff. SGB IX entsprechend Nr. 4.3.2 der 
Richtlinien Bayern 2025 zu berücksichtigen (vergleiche auch 
unten Nr. 4.1.3).

 - Auswirkungen aufgrund von wesentlichen Angebotsän-
derungen einschließlich Unterbrechungen der Verkehrsbe-
dienung während der genannten Vergleichszeiträume sind 
nach Maßgabe von Nr. 4.3.1.1 der Richtlinien Bayern 2025 
zu berücksichtigen.

 - Für neu eingeführte verkehrliche Angebote, für die keine 
Referenzwerte in den Monaten Januar 2019 bis Dezember 
2019 ermittelt werden können, ist zur Ermittlung der Soll-Ein-
nahmen ausnahmsweise die Nutzung von entsprechenden 
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Ist-Daten des Jahres 2022 zulässig. Sofern keine Werte aus 
den Vorjahren bestehen, sind validierte Prognosedaten zuläs-
sig. Diese Prognosedaten müssen unter Berücksichtigung der 
tatsächlichen Ist-Daten zur Nutzung mit dem Deutschlandti-
cket und der preislichen Elastizität beim Nachweisverfahren 
validiert werden. Eine Fortschreibung der hochgerechneten 
Fahrgeldeinnahmen anhand einer pauschalen Erhöhung 
für positive Verkehrsmengeneffekte nach Nr. 4.3.1.1 Satz 7 
der Richtlinien Bayern 2025 beziehungsweise im Verhältnis 
zu der Veränderung der Betriebsleistungen im Kalenderjahr 
2025 nach Nr. 4.3.1.1 Satz 8 der Richtlinien Bayern 2024 
erfolgt nicht, soweit bei der Ermittlung der Soll-Einnahmen 
ein positiver Verkehrsmengeneffekt beziehungsweise die 
Betriebsleistungsveränderung durch die Nutzung von ent-
sprechenden Ist-Daten aus dem Referenzzeitraum des Jahres 
2022 oder Prognosedaten bereits berücksichtigt ist.

 - Zur Ermittlung der Fahrgeldeinnahmen werden nach Nr. 
4.3.1.1 Satz 1 und Nr.4.3.1.2 Satz 2 der Richtlinien Bayern 
2025 auch ausgegebene Fahrausweise berücksichtigt, für 
die aufgrund von Zahlungsausfällen keine Fahrgeldeinnah-
men erzielt wurden.

 - Einnahmen aus dem durch Beschluss des Koordinierungs-
rates festgelegten bundeseinheitlichen Vertriebsanreiz (ver-
öffentlicht unter https://www.bauen.bayern.de//min/ver-
kehrsministerkonferenz/index.php) für Deutschlandtickets, 
Deutschland-Jobtickets und das Deutschland-Semesterticket 
sind von den tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen im Jahr 2025 
nach Nr. 4.3.1.2 Satz 5 der Richtlinien Bayern 2025 abzuzie-
hen.

 - Bei der Ermittlung der Fahrgeldeinnahmen nach Nr. 4.3.1 
der Richtlinien Bayern 2025 anhand der auf das Kalenderjahr 
2025 hochgerechneten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen 
der Monate Januar 2019 bis Dezember 2019 sind über die 
in Nr. 4.3.1.1 Satz 5 und 6 und Nr. 4.3.1.2 Satz 7 und 8 der 
Richtlinien Bayern 2025 vorgesehenen Regelungen hinaus 
etwaige Tarifmaßnahmen, Maßnahmen durch Verbund-
raumerweiterungen sowie etwaige hierfür erhaltene Aus-
gleichsleistungen jeweils sachgerecht zu berücksichtigen und 
transparent darzustellen.

 - Bei der Durchführung einer größeren Verbundintegrations-
maßnahme nach der Einführung des Deutschlandtickets 
(zum Beispiel in Form einer Verbundraumerweiterung) ist 
in der Regel von einer grundlegenden Änderung der Tarif-
struktur im Integrationsgebiet auszugehen, aufgrund derer 
ein Vergleich zu den Tarifarten und Preisstufen des Jahres 
2019 nicht möglich ist. In diesem Fall werden gemäß Nr. 
4.3.1.1 Satz 4 der Richtlinien Bayern 2025 – solange für den 
jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrag ein verbund-
integrationsbedingter Ausgleichsanspruch besteht – bei der 
Ermittlung der hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen nach 
Nr. 4.3.1.1 der Richtlinien Bayern 2025 für das Gebiet, für das 
die Verbundintegrationsmaßnahme erfolgt, die hochgerech-
neten Fahrgeldeinnahmen auf Basis des Preisstandes zum 1. 
Januar 2023 ermittelt und über die durchschnittliche prozen-
tuale Tarifanpassung auf 2025 fortgeschrieben. Der gemäß 
der jeweiligen allgemeinen Vorschrift zur Verbundintegrati-
onsmaßnahme geleistete verbundintegrationsbedingte Aus-
gleich ist bei der Ermittlung des Deutschlandticketausgleichs 
nach Nr. 4.3.1.2 der Richtlinien Bayern 2025 als tatsächliche 
Fahrgeldeinnahmen anzurechnen und reduziert damit die 
Differenz zwischen hochgerechneten und tatsächlichen 
Fahrgeldeinnahmen. Sofern die hochgerechneten Fahrgeld-
einnahmen gemäß Nr. 4.3.1.1 Satz 11 der Richtlinien Bayern 
2025 über Einnahmeaufteilungsschlüssel verteilt werden, 
sind die jeweiligen Verteilungsverhältnisse im Kalenderjahr 
2025 ohne die Einführung des Deutschlandtickets und un-
ter Berücksichtigung des jeweils ohne die Verbundintegrati-
onsmaßnahme in den Integrationsgebieten im Kalenderjahr 
2025 gültig gewesenen Tarifs abzubilden. Bei kleineren Ver-
bundintegrationsmaßnahmen und Ausnahmefällen bzw. 
Abweichungen von dem oben beschriebenen Vorgehen ist 
das konkrete Vorgehen mit dem Freistaat Bayern abzustim-
men.

 Die Regelungen zu den Fahrgeldeinnahmen gelten gleicherma-
ßen auch für das Ermäßigungsticket; dieses ist im ersten Schritt 
bei der Ermittlung der Höhe der Ausgleichsleistungen wie das 
reguläre Deutschlandticket zu berücksichtigen. Im zweiten 
Schritt ist sodann eine gesonderte Darstellung der Höhe der 
zusätzlichen Ausgleichsleistungen für die Ermäßigungstickets 
nach Maßgabe von Nr. 4.1.8 erforderlich.

4.1.2 Bezüglich der im Ohne-Fall (siehe Nr. 4.1) bis einschließlich des 
Jahres 2023 gewährten Ausgleichsleistungen auf Grundlage 
des § 45a PBefG war zur Vermeidung von Verwerfungen im 
Zusammenhang mit der Tarifanerkennung des Deutschlandti-
ckets eine entsprechende Erklärung zum Verfahren der Berech-
nung der Ausgleichsleistungen erforderlich. 

 Das BayÖPNVG wurde mit Gesetz vom 24. Juli 2023 angepasst 
und der Ausgleich nach § 45a PBefG zum 1. Januar 2024 durch 
eine landesgesetzliche Regelung ersetzt. Ausgleichsleistungen 
nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift werden nicht ge-
währt. Die Bestandssicherung für bestehende Verkehre erfolgt 
über öffentliche Dienstleistungsaufträge.

4.1.3 Die Höhe ausgleichsfähiger Mindereinnahmen aus der Min-
derung von Ausgleichsleistungen aus anderen allgemeinen 
Vorschriften ist entsprechend den Vorgaben in Nr. 4.1.1 zu 
ermitteln; es gilt Nr. 4.3.3 der Richtlinien Bayern 2025. 

4.1.4 Bestehende Ausgleichsregelungen für sonstige Tarifmaßnah-
men bleiben unberührt. Dies gilt insbesondere für den gesetz-
lichen Ausgleichsanspruch nach den §§ 228 ff. SGB IX. Dies 
gilt gleichermaßen auch für weitere bestehende Tarifvorgaben 
und darauf bezogene Ausgleichsregelungen des Landkreises 
Erlangen-Höchstadt (zum Beispiel aktuell für das 365-Euro-
Ticket) oder Dritter, die für das Verkehrsunternehmen Geltung 
beanspruchen. Bestehen mehrere Ausgleichsregelungen 
nebeneinander, insbesondere bei Tarifvorgaben im Rahmen 
verschiedener allgemeiner Vorschriften, ist sicherzustellen, dass 
Ausgleichsleistungen für dieselbe Tarifvorgabe nicht mehrfach 
gewährt werden. Hierzu sind die jeweiligen Tarifvorgaben und 
die hierfür gewährten Ausgleichsleistungen im Rahmen der 
Nachweisführung (dazu Nr. 5) jeweils getrennt und nachvoll-
ziehbar darzustellen.

4.1.5 Der Landkreis Erlangen-Höchstadt kann künftig auch zusätzli-
che Tarifvorgaben und Ausgleichsregelungen treffen.

4.1.6 Von den ausgleichsfähigen Mindereinnahmen sind die im 
direkten ursächlichen Zusammenhang mit der Einführung 
des Deutschlandtickets vermiedenen oder ersparten Aufwen-
dungen aus dem Vertrieb des bisherigen Tarifsortiments nach 
Maßgabe von Nr. 4.3.5 der Richtlinien Bayern 2025 in Abzug 
zu bringen.

4.1.7 Entsprechend Nr. 4.3.4 der Richtlinien Bayern 2025 ergibt sich 
die Höhe der Ausgleichsleistungen für die ergänzende Ermäßi-
gung des Ermäßigungstickets aus der Differenz zwischen den 
nach Nr. 4.3.1.2 Satz 4 der Richtlinien Bayern 2025 anzusetzen-
den Fahrgeldeinnahmen und den tatsächlichen Fahrgeldein-
nahmen aus dem Verkauf der Ermäßigungstickets.

4.1.8 Bei grenzüberschreitenden Verkehren gilt: Grundsätzlich er-
folgt die Zuordnung von (Fahrgeld-)Einnahmen und Kosten 
entsprechend den vertraglich vereinbarten Soll-Fahrzeug-, 
Wagen-, beziehungsweise Zug-Kilometern des Kalenderjahres 
2025. Soweit andere Vereinbarungen im Rahmen öffentlicher 
Dienstleistungsaufträge, soweit vorhanden, beziehungsweise 
zwischen den beteiligten zuständigen Behörden bestehen, sind 
diese für die (Fahrgeld-)Einnahmen- und Kostenzuordnungen 
maßgeblich; es gilt Nr. 4.3.7 der Richtlinien Bayern 2025.

4.2. Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift 
sind der Höhe nach begrenzt auf den finanziellen Nettoeffekt 
nach Artikel 3 Absatz 2, Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 6 Absatz 
1 in Verbindung mit dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007. Diesbezüglich gilt: 

4.2.1 Der finanzielle Nettoeffekt für die Erfüllung der Tarifanerken-
nungspflicht aus dieser allgemeinen Vorschrift entspricht nach 
dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 der Summe 
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aller (positiven und negativen) Auswirkungen aus der Erfüllung 
der Tarifpflicht im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vor-
schrift in Bezug auf das Deutschlandticket. Für die Ermittlung 
des finanziellen Nettoeffekts ist somit eine Aufstellung aller 
Auswirkungen auf die Einnahmen und Kosten aus der Tari-
fanerkennungspflicht nach dieser allgemeinen Vorschrift vor-
zunehmen. Bei den Auswirkungen auf die Einnahmen erfolgt 
eine Gegenüberstellung der Differenz des Mit-Falls und des 
Ohne-Falls entsprechend Nr. 4.1.

4.2.2 Die Anforderungen des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 werden im Übrigen bei gemeinwirtschaftlichen 
Verkehren im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleis-
tungsauftrags umgesetzt. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf 
das Erfordernis einer Trennungsrechnung gemäß Nr. 5 sowie 
die Gewährleistung eines Anreizes gemäß Nr. 7 des Anhangs 
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Im Hinblick auf die Vermei-
dung einer Überkompensation gilt Nr. 4.2.4; die Umsetzung ist 
im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags 
zu gewährleisten.

4.2.3 Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren werden die Anforderun-
gen des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 wie folgt 
gewährleistet:

 - Die Vorgaben zur Trennungsrechnung gemäß Nr. 5 des An-
hangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 sind einzuhalten. 

 - Im Hinblick auf den angemessenen Gewinn nach Nr. 6 des 
Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gilt Nr. 4.2.4.

4.2.4 Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift 
dürfen nicht zu einer Überkompensation im Sinne des Anhangs 
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 führen. Die Vermeidung 
einer Überkompensation wird unter Beachtung der Vorgaben 
von Nr. 6 des Anhangs in Bezug auf den angemessenen Ge-
winn wie folgt gewährleistet: Die Überkompensationskontrolle 
ist jährlich durchzuführen. Die Ausgleichsleistung darf den 
finanziellen Nettoeffekt aus der Tarifanerkennung des Deutsch-
landtickets nicht übersteigen; sie ist begrenzt auf die Höhe, 
bei der ein angemessener Gewinn von 5 Prozent vom Umsatz 
für die zugrunde liegenden Verkehrsdienste erreicht wird. Ein 
höherer Gewinn kann im Einzelfall als angemessen akzep-
tiert werden, wenn die Verkehrsdienste in einem europaweit 
bekanntgemachten Vergabeverfahren mit mehreren Bietern 
vergeben wurde und das Verkehrsunternehmen nachweist, 
dass es über die Laufzeit des öffentlichen Dienstleistungsauf-
trags, ohne Betrachtung der Corona-geprägten Jahre 2020 bis 
2022, eine höhere Umsatzrendite mit den zugrunde liegenden 
Verkehrsdiensten erzielt hat. Das Verkehrsunternehmen stellt 
die für die Beurteilung erforderlichen Daten zu den Kosten 
und Erlösen umfassend zur Verfügung und ermöglicht so die 
Überprüfung des Vorliegens einer Überkompensation. Bei 
der Ermittlung des angemessenen Gewinns in öffentlichen 
Dienstleistungsaufträgen sind Kosten nur maximal in der 
Höhe berücksichtigungsfähig, die sich aus dem öffentlichen 
Dienstleistungsauftrag ergibt. Bei Bedarf können restriktivere 
Regelungen für den Einzelfall getroffen werden. Änderungen 
beim Angebot und Angebotsunterbrechungen sind entspre-
chend Nr. 4.1 angemessen zu berücksichtigen. Die Berechnung 
einschließlich der Datengrundlagen müssen einer Überprü-
fung durch den Landkreis Erlangen-Höchstadt oder dessen 
Beauftragten zugänglich gemacht werden (vgl. Nr. 5.10). Zum 
Nachweis einer nicht vorhandenen Überkompensation ist eine 
unternehmensindividuelle Aufstellung über die Berechnung 
des finanziellen Nettoeffekts aus der Erfüllung der Tarifpflicht 
im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift in Bezug auf 
das Deutschlandticket entsprechend Nr. 4.2.1 differenziert nach 
gemeinwirtschaftlichen Verkehren und eigenwirtschaftlichen 
Verkehren zum 31. Januar 2027 vorzulegen. Als Ergebnis der 
Aufstellung ist unter Berücksichtigung der Ausgleichsleistungen 
nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift die nicht erfolgte 
Überkompensation auszuweisen. Die Richtigkeit dieser Aufstel-
lung ist bezogen auf jeden bestehenden öffentlichen Dienst-
leistungsauftrag oder jeden eigenwirtschaftlichen Verkehr von 
einem Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer zu bestätigen; 
betreibt das Verkehrsunternehmen im Geltungsbereich dieser 

allgemeinen Vorschrift mehrere eigenwirtschaftliche Verkehre 
können die Nachweise gesamthaft hierfür erbracht werden. 
Sollte im Einzelfall dennoch eine Überkompensation festgestellt 
werden, hat das Verkehrsunternehmen den überkompen-
sierenden Betrag zur Vermeidung einer unzulässigen Beihilfe 
einschließlich Zinsen ab dem Eintritt der Überkompensation 
zurückzuzahlen.

5.	 Darlegungs-	und	Nachweispflichten

5.1 Das Verkehrsunternehmen trägt die Darlegungs- und Nach-
weispflicht für sämtliche in dieser allgemeinen Vorschrift gere-
gelten Voraussetzungen und Anforderungen an die Gewäh-
rung der Ausgleichsleistungen. Es ist verpflichtet, sämtliche für 
die Durchführung dieser allgemeinen Vorschrift erforderlichen 
Angaben vollständig und wahrheitsgemäß zu machen. 

5.2 Die Verkehrsunternehmen sind – soweit nicht durch einen 
von ihnen beauftragten Dritten gemeldet wird – verpflichtet, 
jeweils bis zum 20. eines Monats für den Vormonat alle selbst 
oder im Namen des Verkehrsunternehmens erfolgten Verkäufe 
des Deutschlandtickets einschließlich der Verkäufe des Ermäßi-
gungstickets, wobei hier der nicht ermäßigte Kaufpreis anzuset-
zen ist, unmittelbar an die in Nr. 5.3 der Richtlinien Bayern 2025 
benannte Clearingstelle zu melden. Die Verkehrsunternehmen 
werden verpflichtet, die selbst oder im Namen des Verkehrs-
unternehmens erfolgten Verkäufe der übrigen Fahrausweise 
bis zum 50. Tag nach Ende eines Monats unmittelbar an die 
in Nr. 5.3 der Richtlinien Bayern 2025 benannte Clearingstelle 
zu melden. Die Verkehrsunternehmen werden verpflichtet, die 
vorläufigen Soll-Einnahmen inklusive tariflicher Fortschreibung 
gemäß Richtlinien Bayern 2025 an die in Nr. 5.3 der Richtlinien 
Bayern 2025 benannte Clearingstelle einmalig monatsscharf für 
das gesamte Jahr 2025 bis zum 20. Februar 2025 zu melden. 
Die Meldung muss den technischen Voraussetzungen entspre-
chen, die von der in Nr. 5.3 der Richtlinien Bayern 2024 benann-
ten Clearingstelle vorgegeben werden (https://www.bauen.
bayern.de//min/verkehrsministerkonferenz/index.php). Soweit 
das Verkehrsunternehmen öffentliche Personenverkehrsdienste 
auf der Grundlage mehrerer öffentlicher Dienstleistungsauf-
träge erbringt, erfolgt die Zuordnung der Verkäufe, soweit 
vorhanden, nach den bestehenden Aufteilungsschlüsseln; im 
Übrigen wird die Zuordnung der Verkäufe im Verhältnis der 
Soll-Fahrzeug-, Wagen-, beziehungsweise Zug-Kilometer vor-
genommen. Für grenzüberschreitende Verkehre gilt Nr. 4.1.8 
entsprechend. Der Landkreis Erlangen-Höchstadt erhält eine 
Abschrift der Meldung. Zusätzlich sind die Verkehrsunterneh-
men verpflichtet, die Meldungen an die benannte Clearingstelle 
parallel auch in das DTBY-Portal 2) einzustellen. Die Meldung 
kann auch über einen von ihnen beauftragten Dritten (Dienst-
leister) bzw. die zuständige Tariforganisation (Verbund, etc.) 
analog der Meldung an die benannte Clearingstelle erfolgen. 
Der Betreiber des DTBY-Portals ist als datenschutzrechtlich 
Verantwortlicher zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
berechtigt, soweit dies zur Abwicklung erforderlich ist.

5.3 Für die Antragstellung des Landkreises Erlangen-Höchstadt 
beim Freistaat Bayern gemäß Nr. 6.1 der Richtlinien Bayern 
2025 am 30. September 2025 sind von den Verkehrsunterneh-
men bis zum 15. August 2025 vorzulegen:

 - Berechnungen oder eine Prognose der Höhe der voraussicht-
lichen Ausgleichsleistungen entsprechend den im DTBY-Por-
tal zur Verfügung gestellten Unterlagen und Berechnungs-
methode; 
 - Prognosen der Verbundorganisationen über die Minde-

rungen entsprechend den im DTBY-Portal zur Verfügung 
gestellten Unterlagen und Berechnungsmethode sowie 
weitere begründende Unterlagen; sofern entsprechende 
Daten von der Verbundorganisation nicht rechtzeitig zur 
Verfügung gestellt werden, hat das Verkehrsunternehmen 
entsprechende Prognosen und begründende Daten selbst 
vorzulegen;

2) DTBY-Portal: Portal des Freistaates Bayern zum Vollzug der Abrechnung des 
Deutschlandtickets; erreichbar unter https://dtby.intraplan.de/
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 - Prognose der Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets 
entsprechend den im DTBY-Portal zur Verfügung gestellten 
Unterlagen und Berechnungsmethode. Diese sind getrennt 
auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Be-
rechtigten (Auszubildende und Freiwilligendienstleistende). 
Die Studierenden sind entsprechend getrennt nach den vor-
handenen einzelnen solidarischen Semestertickets und ohne 
(solidarisches) Semesterticket auszuweisen. Wo möglich, sol-
len diese Prognosen von den Verbundorganisationen erstellt 
werden;

 - Prognose der tariflichen Mindereinnahmen durch das Er-
mäßigungsticket entsprechend den im DTBY-Portal zur Ver-
fügung gestellten Unterlagen und Berechnungsmethode. 
Diese sind getrennt auszuweisen nach Studierenden sowie 
den weiteren Berechtigten (Auszubildende und Freiwilli-
gendienstleistende). Die Studierenden sind entsprechend 
getrennt nach den vorhandenen einzelnen solidarischen 
Semestertickets und ohne (solidarisches) Semesterticket aus-
zuweisen. Wo möglich, sollen diese Prognosen von den Ver-
bundorganisationen erstellt werden.

5.4 Vorzulegen ist vorläufig mit dem bis dahin letztverfügbaren 
Stand bis zum 31. März 2026 die ermittelte Anzahl der verkauf-
ten Ermäßigungstickets; die Tickets sind monatsscharf getrennt 
auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Berech-
tigten (Auszubildende und Freiwilligendienstleistende); die An-
gaben zu den Studierenden sind getrennt nach den einzelnen 
Hochschulen mit (solidarischen) Semestertickets und ohne 
Semesterticket darzustellen. Auf Anforderung sind die jeweils 
zugrundeliegenden Daten und Berechnungen offenzulegen.

5.5 Vorzulegen sind endgültig bis zum 31. Dezember 2026 die 
nachfolgend (unter den Nrn. 5.5.1 bis 5.5.4) aufgeführten 
Daten und Nachweise. Auf Anforderung sind die jeweils zu-
grundeliegenden Daten und Berechnungen offenzulegen. 
Soweit bezogen auf die Vorlage der endgültigen Daten und 
Nachweise das endgültige Ergebnis der jeweiligen Einnahmen-
aufteilung maßgeblich ist, dies jedoch zum 31. Dezember 2026 
noch nicht vorliegt, wird der zu diesem Zeitpunkt letztverfügba-
re Stand der Einnahmenaufteilung (jedoch nicht älter als einen 
Monat) zugrunde gelegt; eine spätere Korrektur findet unge-
achtet der Pflicht zum Nachreichen von Testaten nicht statt. 
Ausgenommen hiervon sind Umverteilungen nach Nr. 2.2 Satz 
7 von Einnahmen, wenn die tatsächlichen Einnahmen die Soll-
Einnahmen übersteigen. Diese Umverteilung ist in Abstimmung 
mit dem Aufgabenträger und der Bayerischen Eisenbahngesell-
schaft mbH im Rahmen des endgültigen Nachweises vorzuneh-
men.

5.5.1 Für den Referenzzeitraum von Januar 2019 bis Dezember 2019 
sind die nachfolgenden Daten und Nachweise vorzulegen:

 - die Fahrgeldeinnahmen in diesem Zeitraum für jeden Tarif-
bereich (Verbundtarife, Übergangstarife, landesweite Tarife, 
Haustarife), in dem das Verkehrsunternehmen tätig ist;

 - die für den jeweiligen Monat dem Verkehrsunternehmen zu-
geordneten Fahrausweise und Erlöse differenziert nach der 
jeweiligen Kartenart und Preisstufe sowie die Höhe des Tarifs. 
Zusätzlich anzugeben ist der Umfang der Betriebsleistungen 
im Referenzzeitraum von Januar 2019 bis Dezember 2019 in 
Soll-Fahrplan-Kilometern;

 - Soweit Zahlungsausfälle im Kalenderjahr 2019 nachweisbar 
sind: Bestätigungen der Verbundorganisationen bzw. Testate 
eines Wirtschaftsprüfers oder Bestätigung eines Steuerbera-
ters über die Beträge für die betroffenen Fahrausweise;

 - Bestätigungen der Verbundorganisationen über die aufge-
teilten Einnahmen im Kalenderjahr 2019 und die Einnahmen-
aufteilung für die hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen für 
das Kalenderjahr 2025;

 - Soweit ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag oder ein ei-
genwirtschaftlicher Verkehr direkt von einer Verbundinteg-
rationsmaßnahme betroffen ist: Bestätigung der jeweiligen 
Verbundorganisation zur Berücksichtigung eines bestimm-
ten Betrages in den hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen 

aus dem wegfallenden Tarif für das durch die Verbundinte-
grationsmaßnahme betroffene Gebiet. Wenn der genannte 
Betrag nicht durch die Verbundorganisation ermittelt wurde, 
ist zusätzlich die Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers, Steu-
erberaters oder Gutachters zur sachgerechten Ermittlung des 
Betrages erforderlich.

5.5.2 Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum 
Januar 2025 bis Dezember 2025 hochgerechneten tatsächli-
chen Fahrgeldeinnahmen sind vorzulegen:

 - die um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Januar 2025 
bis Dezember 2025 gemäß Nr. 4.3.1.1 der Richtlinien Bayern 
2025 hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen des Zeitraums in 
2019;

 - die Nachweise über die durchgeführten Tarifanpassungen 
gegenüber dem Referenzzeitraum;

 - Nachweis zur Gesamtzahl der Abonnentinnen und Abon-
nenten im Sinne Nr. 4.3.1.1 Satz 10 der Richtlinien Bayern 
2025 zu den Stichtagen 30. April 2023 und 31. Januar 2026;

 - Nachweis über den Umfang der Betriebsleistungen in den 
gesamten Kalenderjahren 2019 und 2025 in Soll-Fahrzeug-, 
Wagen-, bzw. Zug-Kilometern sowie die tatsächlich erbrach-
te Betriebsleistung in den gesamten Kalenderjahren 2019 
und 2025. 

5.5.3 Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der Ausgleichsleistungen 
sind bezogen auf das Kalenderjahr 2025 vorzulegen:

 - die ermittelten anzusetzenden tatsächlichen Fahrgeldeinnah-
men der Monate Januar 2025 bis Dezember 2025;

 - Bestätigung der Verbundorganisationen zum Ergebnis der 
Einnahmenaufteilung 2025 nach Nr. 4.3.1.2 Satz 9 Richt-
linien Bayern 2025 (soweit die Verbundorganisation Zah-
lungsausfälle im Rahmen der Einnahmeaufteilung erfasst: 
inklusive der Beträge für die ausgegebenen Fahrausweise, 
für die aufgrund von Zahlungsausfällen keine tatsächlichen 
Fahrgeldeinnahmen erzielt wurden) sowie Nachweise für 
die jeweils maßgeblichen Regelungen oder Vereinbarungen 
zur Durchführung der Einnahmeaufteilung für die Tarife, die 
das Verkehrsunternehmen anwendet oder anerkennt; auf 
Anforderung sind diese auch für Vorjahre vorzulegen; aus 
der Bestätigung müssen sich Anzahl und betragsmäßiger 
Ansatz für Deutschlandtickets, Deutschland-Jobtickets und 
Deutschland-Semestertickets unter Berücksichtigung des 
durch Beschluss des Koordinierungsrates festgelegten bun-
deseinheitlichen Vertriebsanreizes ergeben;

 - Nachweis über weitere Tarifvorgaben und deren tarifliche 
Auswirkungen (Mindereinnahmen) einschließlich der hierfür 
gewährten Ausgleichsleistungen für die gesamten Kalender-
jahre 2019 und 2025;

 - soweit Nr. 4.3.1.1 Satz 6 der Richtlinien Bayern 2024 (Tarif-
deckel) Anwendung findet, ist eine transparente Überlei-
tungsrechnung der Soll- und Ist-Einnahmen vorzulegen; die 
Einhaltung des Tarifdeckels in der Ausgleichsermittlung muss 
insbesondere durch die Bestätigung der jeweiligen Verbund-
organisation bzw. die Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers 
oder eines Steuerberaters nachgewiesen werden;

 - die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; 
die Tickets sind monatsscharf getrennt auszuweisen nach 
Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubil-
dende und Freiwilligendienstleistende); die Angaben zu den 
Studierenden sind getrennt nach den einzelnen Hochschulen 
mit (solidarischen) Semestertickets und ohne Semesterticket 
darzustellen;

 - die jeweils maßgeblichen Regelungen oder Vereinbarungen 
zur Durchführung der Einnahmenaufteilung für die Tarife, die 
das Verkehrsunternehmen anwendet oder anerkennt; auf 
Anforderung sind diese auch für die Vorjahre vorzulegen;

 - für die pauschale Ermittlung der in direktem ursächlichem 
Zusammenhang mit der Einführung des Deutschlandtickets 
vermiedenen oder ersparten Aufwendungen aus dem 
Vertrieb des bisherigen Tarifsortiments: Nachweis über die 
Anzahl der vom Verkehrsunternehmen oder mittelbar über 
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einen Vertriebsdienstleister verkauften Fahrkarten im Abon-
nement jeweils zu den Stichtagen 30. April 2023 und 31. Ja-
nuar 2025 (vergleiche Nr. 4.3.5 der Richtlinien Bayern 2025); 
Abonnements in diesem Sinne sind Zeitfahrkarten mit einer 
zeitlichen Gültigkeit von mehr als einem Monat einschließ-
lich der in Nr. 4.3.5 der Richtlinien Bayern 2025 aufgeführten 
Sonderregelungen;

 - soweit nach Nr. 4.3.5 der Richtlinien Bayern 2025 ein Nach-
weis über die tatsächlich ersparten Vertriebsaufwendungen 
geführt wird, sind die betragsmäßigen Einsparungen von 
Vertriebsaufwendungen nach Nr. 5.4 Satz 4 der Richtlinien 
Bayern 2025 von einem Wirtschaftsprüfer, Steuerberater 
oder vom Rechnungsprüfungsamt bescheinigen zu lassen;

 - gesonderte Aufstellung, aus der sich die Berechnung der Soll- 
und Ist-Netto-Einnahmen 2025 ohne Einnahmen aus nicht 
zu berücksichtigenden Kartenarten für die Berechnung der 
Minderung der Erstattungsleistungen nach §§ 228 ff. SGB 
IX auf Basis von Nr. 4.3.2 der Richtlinien Bayern 2025 ergibt;

 - Nachweise über Minderungen anderer Ausgleichsleistungen 
aus allgemeinen Vorschriften nach Maßgabe der Nrn. 4.3.1 
und 4.3.3 der Richtlinien Bayern 2025 sowie eine Aufstel-
lung, aus der die Berechnung der entsprechenden Minde-
rungen vollständig nachvollziehbar ist;

 - für den Fall, dass durch die Fahrgeldzuscheidung kein Nach-
teilsausgleich in Anspruch genommen werden muss (ver-
gleiche Nr. 2.2 Satz 7), eine Bestätigung zur Abführung des 
den Soll-Einnahmewert des Kalenderjahres 2025 gemäß den 
Richtlinien Bayern 2025 übersteigenden Betrags;

 - Nachweis der nicht vorhandenen Überkompensation ge-
mäß Nr. 4.2.4 einschließlich Bestätigung der Einhaltung der 
im Rahmen dieser allgemeinen Vorschrift geregelten Anfor-
derungen sowie der korrekten Ermittlung und sachlichen 
Richtigkeit der Daten; dies kann durch nachweisbare Daten 
und Darlegung vom Verkehrsunternehmen selbst oder durch 
einen Wirtschaftsprüfer bzw. Steuerberater erfolgen.

5.6 Das Verkehrsunternehmen bestätigt die Richtigkeit der ge-
machten Angaben und vorgelegten Daten.

5.7 Werden die vorgenannten Unterlagen und Nachweise nicht 
fristgerecht vorgelegt, kann die Ausgleichsleistung ganz oder 
teilweise versagt werden.

5.8 Die Darlegungs- und Nachweisführung erfolgt bei gemein-
wirtschaftlichen Verkehren unter Beachtung der vorstehenden 
Grundsätze auf Basis des jeweils geltenden öffentlichen Dienst-
leistungsauftrags nach Maßgabe der dortigen Regelungen. Bei 
eigenwirtschaftlichen Verkehren können in der Umsetzungs-
vereinbarung ergänzende Regelungen zur Darlegungs- und 
Nachweisführung getroffen werden. Im Einzelfall können bei 
Bedarf Abweichungen oder Konkretisierungen zu den im Rah-
men dieser allgemeinen Vorschrift geregelten Nachweispflich-
ten geregelt werden.

5.9 Der Landkreis Erlangen-Höchstadt kann vom Verkehrsunter-
nehmen die Vorlage weiterer Angaben und Nachweise ver-
langen, soweit dies zur Erfüllung der Nachweispflichten nach 
den Richtlinien Bayern 2025 oder insbesondere aufgrund von 
Rechtsvorschriften sowie Anforderungen der EU-Kommission 
oder des Obersten Rechnungshofes erforderlich ist. 

5.10 Der Landkreis Erlangen-Höchstadt kann die von dem Verkehrs-
unternehmen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift 
beizubringenden Daten, Nachweise, Kalkulationen, Testate 
oder ähnliches selbst oder durch einen von ihm bestimmten, 
zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten prüfen lassen. Das 
Verkehrsunternehmen ist verpflichtet, auf entsprechendes 
Verlangen Einblick in die hierfür notwendigen Unterlagen zu 
gewähren. 

5.11 Im Hinblick auf die Übermittlung und Verarbeitung von Be-
triebs-, Geschäfts- sowie ggf. personenbezogenen Daten 
werden die jeweils geltenden rechtlichen Vorgaben beachtet. 
Sofern die jeweils geltenden Richtlinien Deutschlandticket 
diesbezüglich weitergehende Vorgaben treffen, werden diese 
ebenfalls umgesetzt. Bei Bedarf werden hierzu entsprechende 

Vereinbarungen zwischen Verkehrsunternehmen und dem 
Landkreis Erlangen-Höchstadt getroffen. Gleiches gilt in Bezug 
auf die Aufbewahrung der zugrunde liegenden Unterlagen 
und Daten sowie für die hierfür geltenden Fristen.

6. Abwicklung der Ausgleichsleistungen, Abschlagszahlun-
gen

6.1 Soweit im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungs-
auftrags oder der Umsetzvereinbarung nichts Abweichendes 
geregelt wird, gewährt die zuständige Behörde dem Verkehrs-
unternehmen auf Antrag Abschlagszahlungen gemäß Nr. 6.2 
und Nr. 6.3.

6.2 Die Verkehrsunternehmen erhalten für die Monate Januar 2025 
bis August 2025 auf Antrag eine erste Abschlagszahlung in 
Höhe von zwei Dritteln der für das Kalenderjahr 2024 vorläufig 
gewährten Ausgleichsleistungen. Die Auszahlung erfolgt in 
monatlichen Tranchen. Der Antrag auf die erste Abschlags-
zahlung ist bis zum 19. Februar 2025 über das DTBY-Portal zu 
stellen. 

 Eine zweite Abschlagszahlung für die Monate September bis 
Dezember 2025 wird auf Antrag entsprechend des voraussicht-
lichen Bedarfs im Kalenderjahr 2025 gewährt. Die Auszahlung 
der zweiten Abschlagszahlung erfolgt entsprechend Nr. 6.4.1 
Satz 5 der Richtlinien Bayern 2025 in monatlichen Tranchen. 
Der Antrag ist bis zum 15. August 2025 über das DTBY-Portal 
im Rahmen des Ausgleichsantrages (siehe Nr. 5.3) zu stellen. 
Die Vorgaben zur konkreten Ermittlung des voraussichtlichen 
Bedarfs und die konkrete Abwicklung der zweiten Abschlags-
zahlung richten sich nach den entsprechenden, durch das 
Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr 
festzulegenden, Vorgaben im DTBY-Portal.

 Soweit Verkehrsunternehmen für das Kalenderjahr 2024 
keine Ausgleichsleistungen für die Tarifanerkennungspflicht 
des Deutschlandtickets erhalten haben oder aufgrund von 
Änderungen der Einnahmeaufteilung des Deutschlandtickets 
wesentliche Änderungen bei der Höhe der Ausgleichsleistun-
gen für das Kalenderjahr 2025 zu erwarten sind, stimmen sich 
Verkehrsunternehmen und der Landkreis Erlangen-Höchstadt 
über ein sachgerechtes Vorgehen zur Gewährung von Ab-
schlagszahlungen für das Kalenderjahr 2025 ab.

 Abweichungen zwischen der auf Basis der Prognosen nach Nr. 
5.3 ermittelten vorläufigen anteiligen Ausgleichsleistung und 
den bereits ausgezahlten Abschlagszahlungen werden in Form 
von Nachzahlungen oder Rückzahlungen ausgezahlt oder zu-
rückgefordert. 

 Die auf Basis der Prognosen nach Nr. 5.3 ermittelte vorläufige 
Ausgleichsleistung für das gesamte Kalenderjahr 2025 wird in 
Form von Nachzahlungen oder Rückzahlungen gegenüber den 
bereits ausgezahlten Abschlagszahlungen ausgezahlt oder zu-
rückgefordert; etwaige bereits erfolgte Rückzahlungen werden 
entsprechend berücksichtigt. Soweit noch keine Abschlagszah-
lungen erfolgt sind, erfolgt eine Auszahlung der vorläufigen 
Ausgleichsleistung in voller Höhe. 

6.3 Zusätzlich zu den Abschlagszahlungen gemäß Nr. 6.2 gewährt 
der Aufgabenträger Erlangen-Höchstadt Abschlagszahlungen 
auf die Ausgleichsleistungen für die Mindereinnahmen aus 
dem Ermäßigungsticket wie folgt: Jeweils zum 15. des auf die 
Gültigkeit des jeweils ausgegebenen Tickets folgenden Monats 
können Abschlagszahlungen über das DTBY-Portal beantragt 
werden. Hierzu ist dort die Anzahl der jeweils ausgegebe-
nen, gültigen Ermäßigungstickets zu melden. Die Höhe der 
Abschlagszahlung beträgt je gemeldeten verkauften Ermäßi-
gungsticket 20 Euro. Das Verkehrsunternehmen kann sich zu 
der Antragsstellung auch eines Dienstleisters bedienen. Der 
Betreiber des DTBY-Portals ist als datenschutzrechtlich Verant-
wortlicher zur Verarbeitung personenbezogener Daten berech-
tigt, soweit dies zur Abwicklung der Leistungen erforderlich ist. 

6.4 Die endgültige Ermittlung der Ausgleichsleistungen nach 
Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift erfolgt unter Berück-
sichtigung der Abschlagszahlungen nach den Nrn. 6.1 bis 
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6.3. Gemäß Nr. 4.4 der Richtlinien Bayern 2025 sind erhaltene 
Abschlagszahlungen auf die Ausgleichleistungen anzurechnen. 
Die endgültige Ermittlung der Ausgleichsleistungen beinhaltet 
auch eine Regelung zu Nachzahlungen und zum Umgang mit 
Überzahlungen (Rückerstattung oder Verrechnung) einschließ-
lich etwaiger Verzinsungen. 

7. Veröffentlichung nach Art. 7 Absatz 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 1370/2007

7.1 Der Landkreis Erlangen-Höchstadt ist über die auf Grundlage 
dieser allgemeinen Vorschrift gewährten Ausgleichsleistungen 
berichtspflichtig gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007. Soweit ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag 
besteht, sind die Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser 
allgemeinen Vorschrift Bestandteil der Ausgleichsleistungen auf 
Grundlage des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags; 
sie werden somit gesamthaft zusammen mit den Ausgleichs-
leistungen dieses öffentlichen Dienstleistungsauftrags im Rah-
men des Berichts nach Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 dargestellt. 

7.2 Sofern dies für die Gewährleistung der Berichtspflicht nach 
Artikel 7 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
erforderlich ist, können Daten, die im Zusammenhang mit 
dieser allgemeinen Vorschrift stehen, auch nachträglich von 
den Verkehrsunternehmen eingefordert werden. Verkehrsun-
ternehmen, denen ein Ausgleich aufgrund dieser allgemeinen 
Vorschrift gewährt wird, können sich insoweit nicht auf Ver-
traulichkeit bzw. die Geheimhaltung der von ihnen gemachten 
Angaben berufen.

8. Inkrafttreten und Geltungsdauer; Außerkrafttreten

8.1 Diese allgemeine Vorschrift tritt am Tag nach der Bekanntma-
chung im Amtsblatt des Landkreises Erlangen-Höchstadt in 
Kraft (Art. 20 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 LKrO). 

8.2 Diese allgemeine Vorschrift tritt am 31. Dezember 2025 außer 
Kraft. Die Abwicklung des Verfahrens über die Gewährung von 
Ausgleichsleistungen für das Kalenderjahr 2025 wird auch nach 
dem Außerkrafttreten gemäß Satz 1 nach den Regelungen 
dieser allgemeinen Vorschrift zu Ende geführt (insbesondere 
Erfüllung sämtlicher Nachweispflichten durch die Verkehrs-
unternehmen und Durchführung der Schlussabrechnung). 
Die allgemeine Vorschrift kann durch Änderungssatzung ver-
längert, geändert oder aufgehoben werden. Die allgemeine 
Vorschrift und die damit verbundene Pflicht zur Anerkennung 
des Deutschlandtickets kann insbesondere dann außer Kraft 
gesetzt werden, wenn keine ausreichende Finanzierung des 
Deutschlandtickets mehr sichergestellt ist, um die auf Basis der 
Satzung bestehenden Ausgleichsansprüche vollumfänglich zu 
befriedigen.

Anlagen

Anlage 1 Besondere Bestimmungen zum bayerischen ermäßigten 
Deutschlandticket für Auszubildende, Studierende und Frei-
willigendienstleistende (Ermäßigungsticket) 

Anlage 2 Festlegungen zur Umsetzung der Stufe 2 der Einnahmeauf-
teilung für das Deutschlandticket in Bayern (2025) 

Anlage 3 Richtlinien über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum 
Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Perso-
nennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandti-
cket im Jahr 2025 im Freistaat Bayern (Richtlinien Deutsch-
landticket ÖPNV Bayern 2025) 

Erlangen, 16.12.2024

Alexander Tritthart
Landrat

Allgemeinverfügung des Landratsamtes Erlangen-
Höchstadt zur Gewährung von Ausnahmen von 
der Benennung gem. Art. 44 Abs. 2 der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2023/594 für Lebensmit-
telunternehmer, die gemäß Art. 1 Abs. 3 lit. c) der 
Verordnung (EG) Nr. 853/2004 nicht der Zulassung 
bedürfen.

Aufgrund des Art. 44 Abs. 2 Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 
vom 16. März 2023 mit besonderen Seuchenbekämpfungsmaßnah-
men in Bezug auf die Afrikanische Schweinepest und zur Aufhebung 
der Durchführungsverordnung (EU) 2021/605 (Amtsblatt der Europäi-
schen Union L 79 vom 17.03.2023, S. 65) sowie Art. 2 Abs. 1 Nr. 3 und 
Abs. 2 des Gesetzes über den gesundheitlichen Verbraucherschutz 
und das Veterinärwesen (GVVG) vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 752, 
BayRS 2120-1-U/G), das zuletzt durch § 1 Abs. 29 der Verordnung vom 
4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, ergeht für das gesamte 
Gebiet des Landkreises Erlangen-Höchstadt folgende

Allgemeinverfügung:

I.
Für Lebensmittelunternehmer, die gemäß Art. 1 Abs. 3 lit. c) der Verord-
nung (EG) Nr. 853/2004 nicht der Zulassung bedürfen und die frisches 
Fleisch und Fleischerzeugnisse, einschließlich Tierdarmhüllen, verarbei-
ten, zerlegen und lagern, das bzw. die von Schweinen gewonnen wur-
den, die in Sperrzonen II oder III gehalten wurden, ist eine Benennung 
gem. Art. 44 Abs. 2 Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 unter 
Einhaltung nachfolgender Voraussetzungen nicht erforderlich (sog. 
Ausnahme von der Benennung):

a. Das frische Fleisch und die Fleischerzeugnisse, einschließlich Tier-
darmhüllen, von Schweinen aus diesen Betrieben werden aus-
schließlich innerhalb Deutschlands vermarktet,

b. die tierischen Nebenprodukte von Schweinen aus diesen Betrieben 
werden im Einklang mit Artikel 35 der Durchführungsverordnung 
(EU) 2023/594 innerhalb Deutschlands verarbeitet oder beseitigt 
und

c. die Inanspruchnahme der Ausnahme von der Benennung wurde 
dem Landratsamt Erlangen-Höchstadt durch den Betrieb schriftlich 
angezeigt, bevor Fleisch, Fleischerzeugnisse oder Tierdarmhüllen 
von Schweinen verarbeitet, zerlegt oder gelagert werden, die in ei-
ner Sperrzone II oder III gehalten wurden.

II.
Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt des Landkreises Erlangen-Höchstadt als bekannt gegeben. 

III.
Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats 
nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung Klage erhoben werden 
bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach,
Promenade 24- 28, 91522 Ansbach.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form 
möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55 d VwGO genannte Personenkreis 
Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsge-
richten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.
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Hinweis:

Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG ist nur der verfügende Teil 
der Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. Die Allge-
meinverfügung kann mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung im 
Landratsamt Erlangen-Höchstadt, Dienststelle Höchstadt, Schlossberg 
10 in 91315 Höchstadt a. d. Aisch, Zimmer 4 eingesehen werden.

Höchstadt a. d. Aisch, 11.12.2024 
Landratsamt Erlangen-Höchstadt 
Dienststelle Höchstadt a. d. Aisch
gez.
Dr. Susanne Oswald
Abteilungsleiterin

Vollzug der Baugesetze;
Abbruch und Wiederaufbau eines Technikraumes sowie 
Anbau eines neuen Technikraumes im Rahmen der Brandsa-
nierung der Schwimmhalle

Es ist beabsichtigt, im Rahmen der Brandsanierung der Schwimmhalle 
den bestehenden Technikraum auf dem Grundstück Fl.Nr. 348 der 
Gemarkung Adelsdorf, Obere Bachgasse 21, 91325 Adelsdorf ab-
zubrechen und wiederaufzubauen sowie einen neuen Technikraum 
anzubauen.

Für dieses Bauvorhaben wurde mit Bescheid vom 05.12.2024 Az. 62.2 
6024SON-2024-36-BauH die Baugenehmigung unter Nebenbestim-
mungen unbeschadet privater Rechte Dritter erteilt.

Die erforderliche Zustellung einer Ausfertigung des Baugenehmigungs-
bescheides an die Eigentümer der benachbarten Grundstücke, die dem 
Bauvorhaben nicht zugestimmt haben, wird gemäß Art. 66 Abs. 2 
Satz 4 Bayer. Bauordnung (BayBO) durch öffentliche Bekanntmachung 
im Amtsblatt des Landkreises Erlangen-Höchstadt vorgenommen.

Die Baugenehmigung und die Bauplanunterlagen können während 
der allgemeinen Dienststunden entweder beim Landratsamt Erlangen-
Höchstadt, Dienststelle Höchstadt, Schloßberg 10, 91315 Höchstadt, 
Zimmer-Nr. 12 oder bei der Gemeinde Adelsdorf, Rathausplatz 1, 
91325 Adelsdorf eingesehen werden. Um vorherige Terminvereinba-
rung wird gebeten.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen den vorstehend genannten Bescheid können die Eigentümer 
der benachbarten Grundstücke innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erheben bei dem

Bayer. Verwaltungsgericht Ansbach in 91522 Ansbach,
Postanschrift: Promenade 24 -28, 91522 Ansbach,

Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und 
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsa-
chen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid 
soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden.

Die Klage eines Dritten hat gemäß § 212 a Abs. 1 BauGB keine auf-
schiebende Wirkung. Die Anordnung der aufschiebenden Wirkung 
kann jedoch gemäß § 80 Abs. 5 VwGO beantragt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form 
möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Kla-
gen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsge-
richten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

Höchstadt, 05.12.2024
Landratsamt Erlangen-Höchstadt
Bauamt II

Kraus 
Abteilungsleiter

Vollzug der Baugesetze; Neubau von zwei Mehrfa-
milienhäusern mit 18 Wohnungen, einem Boarding-
house mit 16 Gästezimmern sowie einer Tiefgarage 
mit 28 Stellplätzen

Es ist beabsichtigt, auf dem Grundstück Fl.Nr. 1346/4, Gemarkung 
Herzogenaurach in der Kärntner Straße 5 - 9, 91074 Herzogenaurach, 
einen Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern mit 18 Wohnungen, 
einem Boardinghouse mit 16 Gästezimmern sowie einer Tiefgarage 
mit 28 Stellplätzen zu errichten.

Für dieses Bauvorhaben wurde mit Bescheid vom 11.12.2024, Az. 62.2 
6024SON-2024-24-BauH, die Baugenehmigung erteilt.

Die erforderliche Zustellung einer Ausfertigung des Genehmigungsbe-
scheides an die Eigentümer der benachbarten Grundstücke, die dem 
Bauvorhaben nicht zugestimmt haben, wird gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 
4 Bayer. Bauordnung (BayBO) durch öffentliche Bekanntmachung im 
Amtsblatt des Landkreises Erlangen-Höchstadt vorgenommen.

Die Genehmigung und die dazu gehörigen Unterlagen können 
während der allgemeinen Dienststunden entweder im Landratsamt 
Erlangen-Höchstadt, Schlossberg 10, 91315 Höchstadt a. d. Aisch, 
Zimmer-Nr. 12 oder bei der Stadt Herzogenaurach, Marktplatz 11, 
91074 Herzogenaurach eingesehen werden. Um vorherige Terminver-
einbarung wird gebeten.

R E C H T S B E H E L F S B E L E H R U N G 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 

Bayer. Verwaltungsgericht Ansbach in 91522 Ansbach
Postanschrift: Promenade 24 -28, 91522 Ansbach

Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach.
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und 
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsa-
chen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid 
soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 

Die Klage eines Dritten hat gemäß § 212 a Abs. 1 BauGB keine auf-
schiebende Wirkung. Die Anordnung der aufschiebenden Wirkung 
kann jedoch gemäß § 80 Abs. 4, 5 VwGO beantragt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form 
möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Kla-
gen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsge-
richten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

Höchstadt a. d. Aisch, 11.12.2024
Landratsamt Erlangen-Höchstadt
Bauamt II

Kraus
Abteilungsleiter
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Pflichtumtausch:	Papierführerscheine	der	Geburts-
jahrgänge 1971 oder später bis spätestens 19.01.2025 
in Kartenführerschein tauschen

Alle Führerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden, 
müssen in den nächsten Jahren in einen neuen, fälschungssicheren 
EU-Kartenführerschein umgetauscht werden. Weil das so viele Führer-
scheine betrifft, findet der Pflichtumtausch gestaffelt bis 2033 statt. 
Die Umtauschfristen für Papierführerscheine der Geburtsjahrgänge 
1953 - 1970 sind bereits abgelaufen. Betroffene, die die Umtauschfrist 
versäumt haben, riskieren ein Verwarngeld und werden nochmals 
aufgerufen, umgehend einen Antrag auf Umtausch zu stellen. Aktuell 
müssen die Geburtsjahrgänge 1971 und später, die einen rosa oder 
grauen Papierführerschein besitzen, den Führerschein tauschen. Hier 
läuft die Umtauschfrist noch bis 19. Januar 2025. Die Führerscheinstel-
le des Landkreises ruft alle Betroffenen auf, möglichst zeitnah einen 
Antrag auf Umtausch zu stellen. Das Formular dafür gibt es in den 
Rathäusern und beim Landratsamt in Erlangen und Höchstadt sowie 
unter https://www.erlangen-hoechstadt.de/buergerservice/a-bis-z/
umtausch-in-eu-kartenfuehrerschein/.

Den ausgefüllten Antrag mit Kontrollblatt für Bild und Unterschrift rei-
chen Betroffene bitte mit einem aktuellen biometrischen Lichtbild (nicht 
älter als ein Jahr) und einer Kopie von Ausweis und Führerschein (jeweils 
Vorder- und Rückseite) bevorzugt per Post bei der Führerscheinstelle 
des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt, Nägelsbachstr. 1, 91052 Er-
langen, ein. Es besteht auch die Möglichkeit, den Antrag (vorab) online 
über das Bürgerserviceportal des Landkreises Erlangen-Höchstadt 
zu übermitteln. Für den Umtausch fallen im Regelfall Gebühren von 
25,30 € an – hierüber erhalten Sie eine Kostenrechnung. Sobald der 
neue Führerschein vorliegt, erhalten Sie per Post eine Abholbenach-
richtigung. Die Bearbeitungszeit hängt vom Antragsaufkommen und 
den Lieferzeiten der Bundesdruckerei ab. Derzeit dauert es im Regelfall 
4–6 Wochen.

Weitere Informationen zum Führerscheinpflichtumtausch, insbe-
sondere zu den Umtauschfristen der unbefristeten EU-Kartenfüh-
rerscheine, erhalten Sie unter https://www.erlangen-hoechstadt.de/
buergerservice/a-bis-z/umtausch-in-eu-kartenfuehrerschein/.

Ein Infoflyer liegt in den Rathäusern und im Landratsamt in Erlangen 
und Höchstadt aus. Die Führerscheinstelle bittet alle Personen, die nicht 
von der Umtauschfrist bis 19. Januar 2025 betroffen sind, sich mit der 
Antragstellung an der für sie geltenden Frist zu orientieren.

Kartenverkauf für Landkreis-Seniorenfasching 2025 
startet 
Ab Mittwoch, dem 15. Januar 2025 erhältlich

Unter dem Motto ‚Franken - Helau!‘ feiert der Landkreis Erlangen-
Höchstadt am Mittwoch, dem 26. Februar 2025 von 14:30 bis 17:30 
Uhr in der Aischtalhalle in Höchstadt a. d. Aisch, An der Steige 5, wieder 
Seniorenfasching. Einlass ist ab 13:30 Uhr. Karten kosten sieben Euro 
und beinhalten einen Verzehrgutschein für einen Imbiss, ein Getränk 
und einen Orden. Inhaber der blauen oder goldenen Ehrenamtskar-
te erhalten Karten zum ermäßigten Preis von fünf Euro. Interessierte 
können Tickets ab Mittwoch, dem 15.01.2025 beim Landratsamt in 
Erlangen (Tel.: 09131/803-1075) bestellen. Die Karten werden an-
schließend per Post zugesandt. Karten sind zudem erhältlich bei der 
Stadt Höchstadt a. d. Aisch/Stadtkasse (Tel.: 09193/626-126), bei der 
Stadt Herzogenaurach/Generationen.Zentrum, Erlanger Straße 16 (Tel.: 
09132/734170), beim Markt Eckental/Kasse (Tel.: 09126/903-241), 
beim Markt Heroldsberg/Seniorenbüro (Tel.: 0911/5181345) und bei 
der Stadt Baiersdorf (Tel.: 09133/7790-77). Nähere Einzelheiten zum 
Programm folgen.
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Fahrplanwechsel
Neue Fahrpläne und Verbesserungen für den Landkreis

Ab Sonntag, 15. Dezember 2024 gilt der neue Jahres-Verbundfahrplan 
des Verkehrsverbundes Großraum Nürnberg (VGN). Die neuen Linien-
fahrpläne für die Regionalbuslinien stehen unter https://www.vgn.de/
netz-fahrplaene/linien/ zum Download bereit. 

Neuheiten zum Jahreswechsel
Neu ist auf der Regionallinie 134 (Herzogenaurach – Münchaurach – 
Emskirchen) die Haltestelle „Sixtmühle“. Außerdem wird auf der Linie 
205 (Höchstadt – Erlangen) werktags um 7 Uhr auch der „Gewerbe-
park Gremsdorf“ angefahren.

Weitere Informationen zum Fahrplanwechsel sowie eine elektronische 
Fahrplanauskunft inklusive aktueller Hinweise auf mögliche Fahrplanän-
derungen gibt es unter www.vgn.de

https://www.erlangen-hoechstadt.de/buergerservice/a-bis-z/umtausch-in-eu-kartenfuehrerschein/
https://www.erlangen-hoechstadt.de/buergerservice/a-bis-z/umtausch-in-eu-kartenfuehrerschein/
https://www.buergerserviceportal.de/bayern/lkrerlangenhoechstadt/bsp_sichererdialog?interactionstate=JBPNS_rO0ABXczABBfanNmQnJpZGdlVmlld0lkAAAAAQASL3BhZ2VzL3N0YXJ0LnhodG1sAAdfX0VPRl9f&portal:componentId=gtnaf1026b5-dee7-461b-8230-75d794150e71&portal:type=action
https://www.erlangen-hoechstadt.de/buergerservice/a-bis-z/umtausch-in-eu-kartenfuehrerschein/
https://www.erlangen-hoechstadt.de/buergerservice/a-bis-z/umtausch-in-eu-kartenfuehrerschein/
https://www.vgn.de/netz-fahrplaene/linien/
https://www.vgn.de/netz-fahrplaene/linien/
http://www.vgn.de

